
UBO Update: Deadline für das UBO Register der 31. August 2021 ist 
abgelaufen!!

In unserem vorangegangenen Artikel ‘Update UBO-register1 konnten Sie bereits 
lesen, dass Unternehmen und gemeinnützige Organisationen bis zum 31. August 
2021 Zeit haben, die Bestimmungen zum UBO-Register zu erfüllen. Inzwischen sind 
fast zwei Monate vergangen, und der FÖD Finanzen ist ernst zu nehmen. Wer sich 
nicht an die Anmeldung hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Das UBO-Register ist ein Register, in dem alle "Ultimate Beneficial Owners" oder 
"wirtschaftlichen Berechtigten" eines Unternehmens oder einer anderen juristischen 
Person eingetragen sind. Das Register ist Teil des Kampfes gegen Geldwäsche und 
soll den Praktiken von Geldwäschern ein Ende setzen, die durch die Gründung von 
Firmen als Zwischenhändler ungestört Geld waschen. Ein solches UBO-Register 
sollte es ermöglichen, zu erkennen, wer hinter bestimmten Rechtsvereinbarungen 
und Unternehmen steht. Es ist daher beabsichtigt, Details zu den einflussreichsten 
Akteuren zu erfassen. 

Das neue UBO-Register wird u.a. von Kapitalgesellschaften, (internationalen) 
gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen sowie Trusts und anderen 
treuhandähnlichen juristischen Personen verlangen, angemessene, genaue und 
aktuelle Informationen über ihre Ultimate Beneficial Owners (UBOs) zu erhalten 
und zu pflegen. Darüber hinaus sieht das Gesetz die Verpflichtung der Direktoren 
vor, Informationen über wirtschaftliche Eigentümer innerhalb eines Monats 
elektronisch an das UBO-Register zu übermitteln, unter Androhung von Geldbußen.  

1. Unternehmen

Zu den Letztbegünstigten zählen bei Unternehmen Personen, die einen 
ausreichenden Prozentsatz der Stimmrechte oder der Eigentumsanteile an dem 
Unternehmen halten. Ein Prozentsatz von 25 % wird als ausreichend angesehen. 
Personen, die auf andere Weise Kontrolle ausüben oder Mitglieder der 
Geschäftsleitung sind, sind ebenfalls Endbegünstigte. 

2. (internationale) gemeinnützige Organisationen und Stiftungen

Zu den Endbegünstigten im Kontext von Non-Profit-Organisationen und Stiftungen 
gehören:

1 https://www.jubel.be/update-ubo-register/ 
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1) die Mitglieder des Vorstandes;
2) die zur Vertretung des Vereins berechtigten Personen;
3) die Personen, die mit der täglichen Verwaltung des (internationalen) Vereins 

oder der Stiftung beauftragt sind;
4) die Stifter einer Stiftung;
5) die natürlichen Personen oder, falls diese Personen noch nicht benannt 

wurden, die Kategorie der natürlichen Personen, in deren Hauptinteresse die 
(internationale) gemeinnützige Vereinigung oder Stiftung gegründet wurde 
oder tätig ist;

6) jede andere natürliche Person, die die (internationale) Vereinigung oder 
Stiftung letztlich auf andere Weise kontrolliert.

3. Trusts und andere treuhandähnliche juristische Personen

Werden bei Trusts, Treuhändern und anderen treuhandähnlichen 
Rechtsvereinbarungen als wirtschaftliche Eigentümer betrachtet:

1) der Treugeber; 
2) der/die treuhänderische(n) Verwalter oder Treuhänder;
3) den Protektor, falls vorhanden;
4) die Begünstigten oder, wenn die Personen, die die Begünstigten des 

Fiduciary oder Trusts sind, noch nicht benannt wurden, die Gruppe von 
Personen, in deren Hauptinteresse der Fiduciary oder Trust gegründet wurde 
oder arbeitet; 

5) jede andere natürliche Person, die aufgrund ihrer Eigenschaft als direkter 
oder indirekter Eigentümer oder auf andere Weise den Trust letztlich 
kontrolliert.

Das ist eine schöne Initiative, aber die praktische Umsetzung erweist sich als eine 
ziemliche Herausforderung. Die Frist für die Eintragung der wirtschaftlichen 
Eigentümer in das UBO-Register wurde mehrmals verlängert. Ab dem 11. Oktober 
2020 ist jeder Verpflichtete verpflichtet, in das UBO-Register alle Dokumente 
aufzunehmen, die die Angemessenheit, Genauigkeit und Aktualität der Daten 
unterstützen und belegen. Es reicht nicht mehr aus, diese Dokumente nur zur 
Überprüfung vorzulegen. Dazu gehören der Personalausweis des UBO, die 
Gründungsurkunde und die Satzung des Unternehmens usw. 

Danach hätte man bis zum 30. April 2021 Zeit, diese Unterlagen einzureichen, aber 
auch hier wurde die Frist für das Hochladen von Belegen und die jährliche 
Bestätigung der Informationen im UBO-Register bis zum 31. August 2021 
verlängert. Dies erklärte Finanzminister Vincent Van Peteghem, um die Behörden 
bei der Einhaltung der neuen, durch den königlichen Erlass vom 23. September 
2020 auferlegten Regeln unterstützen zu können.2  

Inzwischen haben wir Ende Oktober '21 und der FÖD Finanzen ist ernst geworden. 
Unternehmen, die den Mahnungen der Steuerbehörden zur Anpassung ihrer 
Registrierung nicht nachgekommen sind, müssen mit einem Bußgeld von 500 € pro 

2 https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
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Geschäftsführer rechnen. Dies würde etwa 80.000 Unternehmen betreffen, die ihre 
Registrierung noch nicht in Ordnung gebracht haben.3  

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie nicht, 
uns über joost.peeters@studio-legale.be oder 03 216 70 70 zu kontaktieren. 

3https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/vermijd-een-boete-en-breng-uw-ubo-registratie-in-
orde/10339219
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